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nehmen („Klarstellung der geltenden Texte“2101) und die Vergaberichtlinien im übrigen so 
belassen2102. Doch dann nutzte das EP im Jahr 2002 mit seinen Änderungsbeschlüssen die 
Gelegenheit zu einer umfassende Reform des Vergaberechts.  

B. Darstellung der für soziale Vergabekriterien relevanten Normen 

I. Vergaberechtliche Grundsätze und Prinzipien 

In der Präambel zählen RL 2004/18/EG und RL 2004/17/EG erstmals erschöpfend die für 
die öffentliche Auftragsvergabe geltenden Grundsätze auf2103. Danach sind bei der Auftrags-
vergabe insbesondere die Grundfreiheiten, das Diskriminierungsverbot, der Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Grundsatz der 
Transparenz zu beachten2104. Sowohl RL 2004/18/EG als auch RL 2004/17/EG betonen im 
rechtsverbindlichen Teil, daß die öffentlichen Auftraggeber alle Wirtschaftsteilnehmer gleich 
und nichtdiskriminierend zu behandeln und in transparenter Weise vorzugehen haben2105. 

II. Zuschlagserteilung 

1. Bewertung des wirtschaftlich günstigsten Angebost aus der subjektiven Perspektive des 

öffentlichen Auftraggebers 

Gemäß Art. 53 Abs. 1 lit. a und lit. b RL 2004/18/EG und Art. 55 Abs. 1 lit. a und b RL 
2004/17/EG haben die öffentlichen Auftraggeber bei der Zuschlagserteilung weiterhin grund-
sätzlich die Wahl zwischen dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots oder dem 
Kriterium des niedrigsten Preises. Der Gemeinschaftsgesetzgeber legte sich letztendlich auf 
die Formulierung fest, daß „der Zuschlag auf das aus Sicht des Auftraggebers wirtschaftlich 
günstigste Angebot erfolgt“. Der subjektive Maßstab für diese Beurteilung kommt auch darin 
zum Ausdruck, daß auf das „für den Auftraggeber wirtschaftlich günstigsten Angebot“ abge-
stellt wird2106. Die wirtschaftliche Günstigkeit bestimmt sich nunmehr nach Art. 53 Abs. 1 lit. 
a RL 2004/18/EG und Art. 55 Abs. 1 lit. a RL 2004/17/EG anhand „verschiedener mit dem 
Auftragsgegenstand zusammenhängender Kriterien, z.B. Qualität, Preis, technischer Wert, 
Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebskosten, Rentabilität, Kundendienst 
und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und Lieferungs- oder Ausführungsfrist“.  

                                                           
2101 Kommission, Vorschlag vom 10. Mai 2000 für eine Richtlinie des EP und des Rates zur Koordinierung 

der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung, 
KOM (2000), 276 endg., ABl. 2001, C 29 E, S. 112 ff, Rdnr. I.1. 

2102 Rechten, NZBau 2004, 366 (367). 
2103 Präambel RL 2004/18/EG, Erwägungsgrund 2. 
2104 Präambel RL 2004/18/EG, Erwägungsgrund 2; Präambel RL 2004/17/EG, Erwägungsgrund 9. 
2105 Art. 2 RL 2004/18/EG; Art. 10 RL 2004/17/EG. 
2106 Präambel RL 2004/17/EG, Erwägungsgrund 55. 
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